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Beiträge und Leistungen 2004

Beiträge Pensionsfonds

Die Beitragserhöhung ist im Statut geregelt. Zur
Anwendung kommt die Erhöhung der Höchstbei-
tragsgrundlage gem. ASVG des Vorjahres, das ist
für 2003 der Prozentsatz, um den die Höchstbei-
tragsgrundlage im ASVG von 2002 auf 2003 er-
höht wurde.
Die Beitragsgrundlage im ASVG wurde von
€ 3.270,-- im Jahr 2002 auf € 3.360,- für 2003
erhöht. Dies entspricht einer Steigerung von
2,7523%.

Daher werden die Beiträge im Jahr 2004 mit fol-
genden Betragsgrenzen berechnet:

Beitragsgrundlagen:
2003 2004

BGL Mindest 14.593,36 14.995,00
BGL Volle Teiln. 43.780,09 44.985,04
BGL Höchst 55.941,24 57.480,92

Unter Anwendung des Beitragssatzes von 25%
ergeben sich folgende

Beiträge:
2003 2004

Mindestbeitrag 3.648,34 3.748,75
Volle Teilnahme 10.945,02 11.246,26
Höchstbeitrag 13.985,31 14.370,23

Pensionsfonds Leistungen

Die laufenden Pensionen werden analog zum
ASVG angehoben. Zur Anwendung kommt die
ASVG-Erhöhung des Vorjahres und beträgt 0,5%.
Der Erhöhungsfaktor gem. § 10 Abs. 7 im Zuge
der Bewertung beträgt somit 0,25%.

Die Mindestleistung bei Berufsunfähigkeit wird
mit 1,9258% erhöht und beträgt 2004 somit
€ 16.281,67. Zum Nachlesen: Die Berechnungs-
grundlage (Formel) ist in § 10 Abs. 9 und in § 14
Abs. 5 des Statuts geregelt.

Beiträge Sterbekassenfonds

Die Beiträge und Leistungen im Sterbekassen-
fonds bleiben für 2004 unverändert. Bei Teil-
nahme am Pensions- und am Sterbekassenfonds
sind die Verwaltungskosten mit dem Beitrag zum
Pensionsfonds abgegolten. Bei Teilnahme nur am
Sterbekassenfonds werden die Verwaltungskosten
hinzugerechnet.

Die Leistung des Sterbekassenfonds beträgt
€ 14.535.- brutto.

Zur Selbstverwaltung der Pensionen

Die weitere Entwicklung der staatlichen Pen-
sionen ist ein Thema, das Europa zunehmend
bewegt. Rentenkürzungen in der Bundesrepublik
Deutschland oder die steigenden Zahlen an Pen-
sionisten gem. Statistik Austria sind nur zwei
Beispiele die zeigen, dass das Pensionsproblem
eng in Zusammenhang mit der Struktur der (all-
gemeinen) Sozialsysteme steht. Viele sind daher
mit ihrer Pensionsversicherung nicht zufrieden.

Unüberhörbar ist die Kritik innerhalb der Kam-
mer, die den Pensionsfonds der Wohlfahrtsein-
richtungen betrifft.

In letzter Zeit wurden allerdings wiederholt, teils
auch auf offiziellem Briefpapier der Sektion
Architekten der Kammer für Wien, Niederöster-
reich und Burgenland die Kompetenzen des Ku-
ratoriums zur Diskussion gestellt.

Das Kuratorium ist jederzeit für sachbezogene
Themenstellungen offen und hat nicht zuletzt
aus diesem Grund die genannten Schreiben an
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
zur kritischen Prüfung übermittelt.
Das Bundesministerium hat kurzfristig in einer
Stellungnahme festgehalten, dass „die derzeiti-
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27 9,65 44 14,63 27 12,34 44 17,32
28 9,86 45 15,10 28 12,55 45 17,79
29 10,07 46 15,55 29 12,76 46 18,24
30 10,29 47 16,03 30 12,98 47 18,72
31 10,52 48 16,55 31 13,21 48 19,24
32 10,76 49 17,09 32 13,45 49 19,78
33 11,01 50 17,68 33 13,70 50 20,37
34 11,27 51 18,24 34 13,96 51 20,93
35 11,52 52 18,91 35 14,21 52 21,60
36 11,81 53 19,63 36 14,50 53 22,32
37 12,11 54 20,40 37 14,80 54 23,09
38 12,43 55 21,16 38 15,12 55 23,85
39 12,76 56 21,98 39 15,45 56 24,67
40 13,09 57 22,86 40 15,78 57 25,55
41 13,46 58 23,82 41 16,15 58 26,51
42 13,82 59 24,86 42 16,51 59 27,55
43 14,23 60 25,99 43 16,92 60 28,68

Beiträge Sterbekassenfonds
Teilnahme nur am
Sterbekassenfonds

Beiträge Sterbekassenfonds
Teilnahme an 
beiden Fonds
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